
                              Liefer- und Zahlungsbedingungen der Gerflor Mipolam GmbH                                                                                                                                                     

  

1. Geltung unserer AGB 

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Geschäfte, sofern 
der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 BGB) ist. Sie gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen die 
Lieferung vorbehaltlos ausführen; solche entgegenstehenden oder abweichenden 
Bedingungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt haben 

2. Vertragsschluss und Lieferung 

Wird von uns der Abschluss des Vertrages bestätigt (Auftragsbestätigung), so gilt er 
als zu den bestätigten Bedingungen zustande gekommen, wenn der Besteller diesen 
Bedingungen nicht unverzüglich nach Zugang der Auftragsbestätigung schriftlich 
widerspricht. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten unserer Produkte sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart wird. 

Alle Fälle höherer Gewalt, welche unsere Fabrikation oder den Versand behindern, 
geben uns das Recht, den Liefertermin entsprechend zu verlängern oder ganz vom 
Vertrage zurückzutreten, ohne dass dem Kunden daraus Schadensersatzansprüche 
erwachsen. Als „Höhere Gewalt“ ist z.B anzusehen: unvorhergesehene  
Beschränkungen der Fertigung, Betriebseinstellung, Schäden an Fertigungsanlagen, 
Nichtlieferung oder Lieferverzug des Vorlieferanten, Maßnahmen von Behörden und 
ähnliche unvorhergesehene Ereignisse.  

3.     Zurückbehaltungsrecht 

Wir behalten uns ein Zurückbehaltungsrecht vor, wenn und solange der Besteller 
seinerseits nicht seine Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt.  

4.     Erfüllungsort 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort unser 
Werk in Troisdorf. Versenden wir die Ware auf Wunsch des Bestellers, so erfolgt die 
Versendung auf Gefahr des Bestellers. Meldungen und Abwicklung von 
Transportschäden müssen nach den geltenden Versicherungsbedingungen beim 
anliefernden Transportunternehmen durchgeführt werden. Keinesfalls haften wir für 
Transportschäden. 

5. Versandkosten 

Unsere Preise verstehen sich frei Haus des Käufers (in einer Lieferung) ab einem 
Netto-Auftragswert von € 300,00. Bei Bestellungen mit einem Netto-Auftragswert von 
unter € 300,00 berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag in Höhe von netto € 25,00 
je Auftrag. 

6. Fälligkeit 

Unsere Rechnungen sind nach Zugang sofort fällig und zahlbar innerhalb von 10 
Tagen nach Absendedatum mit 3% Skonto und innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang und Fälligkeit der Rechnung netto.  

7. Zahlungsmittel 

Wechsel nehmen wir nur nach vorheriger Absprache und schriftlicher Zustimmung 
als Zahlungsmittel an. Skonto wird bei Wechselbezahlung nicht gewährt. Diskont-, 
Einzugs- und sonstige Spesen gehen zu Lasten des Bestellers.  

8.  Widerruflichkeit bewilligten Zahlungsaufschubs  

Ein von uns bewilligter Zahlungsaufschub ist widerruflich: Werden uns nach 
Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die die Vermögensverhältnisse des Bestellers 
betreffen und die unseren Kaufpreisanspruch ernstlich gefährdet erscheinen lassen, 
so können wir die Lieferung verweigern, bis der Kaufpreis bezahlt oder für ihn 
Sicherheit geleistet wird. 

Im Falle des Zahlungsverzuges können wir die Ausführung laufender Aufträge – 
auch aufgrund sonstiger mit dem Besteller abgeschlossener Verträge – von der 
gleichzeitigen Zahlung des Kaufpreises oder der gleichzeitigen Leistung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig machen. Nach weiterer Mahnung und 
fruchtlosem Ablauf einer darin gesetzten angemessenen Nachfrist können wir von 
einzelnen oder von sämtlichen mit dem Besteller abgeschlossenen Verträgen, 
soweit sie für uns noch nicht oder erst teilweise erfüllt sind, zurücktreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, ohne dass es einer 
entsprechenden Ankündigung (Ablehnungsandrohung) bedarf; im Übrigen können 
wir unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller fällig stellen und unsere 
Sicherheiten verwerten. Die gesetzlichen Ansprüche bei Zahlungsverzug bleiben im 
Übrigen unberührt. Ab Verzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 8% über 
dem jeweiligen Basiszinssatz bei Kaufleuten und in Höhe von 5 % bei Nicht-
Kaufleuten. 

9.     Aufrechnung 

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts oder Aufrechnungsrechts nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch oder Zurückbehaltungsrecht auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

10.    Eigentumsvorbehalt 

10.1  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag sowie eventuell aller weiteren von ihm uns 
gegenüber geschuldeten Beträgen incl. Wechsel- und Scheckverbindlichkeiten  vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen.  

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache vor Zahlung und 
Eigentumsübergang pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 
muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

10.3.1 Der Besteller darf unter Vorbehalt stehende Produkte nur im gewöhnlichen 
Geschäftsgang mit anderen Sachen verbinden oder vermischen, sie verarbeiten 
oder veräußern. Er darf solche Produkte jedoch nicht verpfänden oder 
sicherungsübereignen. 

 

10.3.2 Die Verarbeitung von unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkten erfolgt 
stets für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten entstehen. Das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache setzt sich an der verarbeiteten 
oder umgebildeten Sache fort. Wird die Kaufsache zusammen mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Fakturawertes unserer Kaufsache zu dem 
Fakturawert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Für 
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Produkte mit anderen Sachen 
untrennbar vermischt oder vermengt bzw.  mit einer anderen Sache (Hauptsache) 
verbunden, erwerben wir das Miteigentum im Verhältnis des Fakturawertes des unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkts zu dem Fakturenwert der anderen Sache 
bzw. der Hauptsache zum Zeitpunkt der Vermischung Vermengung oder der 
Verbindung.  

10.3.3 Werden zugleich unter Eigentumsvorbehalt stehende Produkte anderer 
Lieferanten verarbeitet, gilt 10.3.2. entsprechend.  

10.3.4 Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Produkte Gegenstand eines 
Kauf-, Werk- oder sonstigen Vertrages des Bestellers mit einem Dritten, aufgrund 
dessen dieser an ihnen Eigentum erwerben soll, so tritt der Besteller schon jetzt 
seine Ansprüche auf die Gegenleistung in Höhe unseres Lieferpreises (incl 
Umsatzsteuer)  zuzüglich eines pauschalen Aufschlags von 15% für Zinsen und 
Kosten ab; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller darf mit seinen 
Vertragspartnern ein Abtretungsverbot nicht vereinbaren und seinerseits nur unter 
Eigentumsvorbehalt liefern; auf Verlangen hat er uns seinen Vertragspartner zu 
benennen und die zur Verfolgung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu erteilen bzw. auszuhändigen. Zur Einziehung der abgetretenen 
Forderung ist der Besteller unbeschadet unserer Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, ermächtigt; wir selbst werden die Forderung nur einziehen, wenn der 
Besteller in Zahlungsverzug oder Vermögensverfall – Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenz– oder Vergleichsverfahrens, Zahlungseinstellung - gerät.  

10.3.5 Von Pfändungen und sonstigen Zugriffen auf Produkte, die unter unserem 
Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Besteller unverzüglich zu unterrichten, 
gegebenenfalls unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls.  

10.3.6 Übersteigt der Wert unsere Sicherheiten den Gesamtbetrag unserer 
Forderungen (einschließlich wechsel- oder scheckrechtliche Eventualforderungen) um 
mehr als 20%, so geben wir insoweit auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten 
unserer Wahl frei. 

11.    Mängelgewährleistung 

11.1 Die Lieferung ist unverzüglich nach ihrer Übergabe zu untersuchen. Mängel, 
Fehlmengen und sonstige Abweichungen von der vereinbarten Leistung sind 
unverzüglich nach ihrer Feststellung zu rügen. Weicht die tatsächliche Liefermenge 
(Stückzahl, Gewicht) von den Mengenabgaben im Warenbegleitpapier (Lieferschein, 
Versanddokument) ab, so hat dies der Besteller bei der Entgegennahme der 
Lieferung zu rügen und zwar im Falle der Versendung gegenüber dem letzten 
Beförderer, andernfalls gilt eine Mehrmenge als genehmigt bzw. ist der Anspruch auf 
Nachlieferung einer Fehlmenge ausgeschlossen.  

11.2 Bei Rollenlieferungen von CV-Belägen verpflichtet sich der Besteller, eine 
Mehrmenge bis zu 10% des Auftrags abzunehmen. Eine Mindestmenge bis zu 10% 
kann nicht nachgefordert werden. Bei einem Mangel, der den Wert oder die 
Tauglichkeit des Produkts nur unerheblich mindert, kann der Besteller weder 
Nacherfüllung verlangen, noch den Kaufpreis mindern. 

11.3 Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge leisten wir Nacherfüllung wie folgt:  
Wir nehmen nach unserer Wahl entweder das mangelhafte Produkt zurück und liefern 
ein mangelfreies oder wir beseitigen den Mangel. Ist im Zeitpunkt des Zugangs der 
Mängelrüge der Kaufpreis bereits fällig, so sind wir zur Nacherfüllung erst verpflichtet, 
wenn der Kunde den Teil des Kaufpreises entrichtet hat, der dem Wert des Produktes 
im mangelhaften Zustand entspricht.  Bei fehlgeschlagener Nacherfüllung kann der 
Kunde nach seiner Wahl den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.  

11.4 Vorbehaltlich der Regelung der nachstehenden Ziffer 10 sind weitergehende 
Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen 

11.5 Für die gelieferten Produkte gilt eine Gewährleistung von 24 Monaten vom Tag 
der Lieferung an gerechnet. 

12.   Schadensersatz 

12.1 Wir haften auf Schadensersatz generell nur, wenn der Schaden auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, die entweder wir selbst 
oder unser Erfüllungs- / Verrichtungshilfe begangen hat.  

12.2 Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. 

12.3 Für Ersatzansprüche wegen Nichtlieferung oder wegen Verzugs gelten diese 
Haftbeschränkungen nicht. 

12.4 Diese Haftungsbeschränkungen  gelten ferner nicht für Ansprüche gemäß den 
Bestimmungen des  Produkthaftungsgesetzes. 

12.5 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  

13. Gerichtsstand 

Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand Troisdorf; wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Stand: 01.01.2011 

 


